
Az. 634-02/1470 

 

 

1. Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen zur 

Deckung des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung, Verbes-

serung oder Erneuerung von Straßen, Wegen, Plätzen, Parkplät-

zen, Grünanlagen und Kinderspielplätzen (Ausbaubeitragssat-

zung - ABS) 

 

 

 

Aufgrund von Art. 5 des Kommunalabgabengesetzes erlässt die Gemeinde 

Bastheim folgende  

 

Satzung: 
 

 

§ 1 

Änderung der Satzung 

 

Die Ausbaubeitragssatzung der Gemeinde Bastheim – ABS – vom 03.02.2001 wird wie folgt 

geändert: 

 

In § 7 Abs. 2 Nr. 1.2 Buchs. d wird die Eigenbeteiligung der Gemeinde auf 40 v. H. festge-

legt. 

 

 

§ 2 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 15.02.2003 in kraft. 

 

 

 

 

 

Bastheim,  

 

Gemeinde Bastheim 

 

 

 

 

D i e t z 

1. Bürgermeister 


